
Sehr geehrte Damen und Herren, 

vielen Dank an den Thüringer Land-Tag für die Möglichkeit zu antworten. 

Ich vertrete die LIGA Selbstvertretung. 

Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Geschäfts-Stelle.  

Ich trage hier unsere Antwort vor.  

Diese Antwort haben wir gemeinsam er-arbeitet.  

 

Wenn Sie Fragen zu einigen Punkten haben: 

Dann wird der Vorstand diese Fragen später und schriftlich beantworten.  

Darauf muss ich vielleicht manchmal hinweisen.  

Dafür bitte ich um Entschuldigung.  

 

Das Thüringer Gesetz zur Inklusion und Gleichstellung von Menschen 

mit Behinderungen verändert die Behinderten-Politik.  

Es gibt neue Regeln für Teilhabe von Menschen mit Behinderungen in 

der Landes-Politik von Thüringen.  

Die LIGA Selbstvertretung und ihre Mitglieder haben viel von diesem 

Gesetz erwartet.  

Aber:  

Das Gesetz muss verbessert werden.  

 

Der Landes-Behinderten-Beauftragte hat eine Stellungnahme zu 

diesem Gesetz geschrieben. 

Das ist ein Papier.  

Darin sagt eine Person oder eine Gruppe seine Meinung zu einem 

Thema 

Wir finden das Papier vom Landes-Behinderten-Beauftragten gut. 

Denn wir haben die gleiche Meinung.  

 



Die Themen von der Stellungnahme sind die gleichen Themen 

wie die vom Außer-Parlamentarischen Bündnis für die 

Umsetzung der UN-BRK in Thüringen.  

Das ist eine Arbeits-Gruppe. 

Sie setzt sich dafür ein: 

Die Regeln aus dem UN-Vertrag sollen in Thüringen umgesetzt werden.  

 

Am 18. Juli 2018 hat diese Arbeits-Gruppe 10 Forderungen 

aufgeschrieben.  

An diesen Forderungen haben viele Menschen aus der  

Behinderten-Politik mit-gearbeitet.  

Diese Forderungen sind und bleiben wichtig für Menschen mit 

Behinderungen.  

 

Am 14. August 2018 hat die LIGA Selbstvertretung Thüringen ein 

Positions-Papier beschlossen.  

Das ist ein Schreiben von einer Gruppe. 

Darin steht: 

Das denkt die Gruppe zu einem bestimmten Thema  

Die LIGA Selbstvertretung schreibt in diesem Positions-Papier: 

Die Mitwirkung von Menschen mit Behinderungen muss man fördern.  

Zum Beispiel mit Selbst-Hilfe.  

Damit man lernt: 

So kann ich mir selbst helfen.  

Für politische Mit-Wirkung ist mehr Selbst-Vertretung wichtig.  

Damit Menschen mit Behinderungen bei politischen Entscheidungen  

mit-reden können. 

Dafür setzt sich auch eine Arbeits-Gruppe bei der UN ein. 

 

Zu diesen 10 Forderungen gibt es Ergänzungen. 

Das bedeutet:  



Es wird noch mehr gefordert.  

Diese Ergänzungen möchte ich Ihnen hier erklären: 

 

Folgende Sachen finden wir gut: 

1. Bei diesem Gesetz wurde eine wichtige Regel beachtet: 

Nichts über uns ohne uns.  

Menschen mit Behinderungen haben bei diesem Gesetz mit-gemacht. 

Das ist gut. 

Und das muss in allen Bereichen von der Politik so sein.  

Deshalb sollte es in Paragraph 1 stehen.  

Das soll in einem neuen Absatz 3 stehen. 

 

2. Der Kosten-Vorbehalt steht nicht mehr im neuen Gesetz. 

Es bedeutet: 

Wenn Menschen mit Behinderungen mehr Hilfe brauchen.  

Dann sind Mehr-Kosten für mehr Hilfe nicht auf eine bestimmte Summe 

begrenzt. 

Früher musste man dann oft die Wohnung oder die Arbeit wechseln.  

 

3. Das neue Gesetz regelt: 

Vertretungen von Menschen mit Behinderungen haben mehr Rechte.  

Sie können besser mit-reden.  

 

4. Der Landes-Beauftragte für Menschen mit Behinderungen wird vom 

Land-Tag gewählt. 

Im Land-Tag sitzen die Politiker von einem Bundes-Land.  

Sie bestimmen über die Gesetze in dem Bundes-Land.  

 

5. Der Landes-behinderten-Beirat hat neue Regeln.  



Menschen mit Behinderungen können sich nun besser für ihre Rechte 

einsetzen.  

 

6. Der Behinderten-Beauftragte von einer Gemeinde kann den 

Landes-Behinderten-Beauftragten um Hilfe bitten: 

Das steht in Paragraph 23 vom Thüringer Gesetz zur Inklusion und 

Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen.  

 

7. Es gibt neue Regeln zum Schutz von Rechten von Verbänden.  

Diese Regeln stehen in den Paragraphen 24, 25 und 26 vom Thüringer 

Gesetz zur Inklusion und Gleichstellung von Menschen mit 

Behinderungen 

Ein Verband ist ein Zusammen-Schluss von mehreren Vereinen. 

Alle Vereine arbeiten zu ein einem Thema.  

 

Aber: 

Bisher ist es so: 

Einen Verband muss es mindestens 3 Jahre geben. 

Erst dann bekommt er Rechts-Schutz.  

Hier wünschen wir uns eine Ausnahme von dieser Regel: 

Wenn es gute Gründe für eine Ausnahme gibt.  

Zum Beispiel für die LIGA Selbstvertretung. 

 

  



Vorschläge für Änderungen im Thüringer Gesetz zur Inklusion und 

Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen 

 

1. Private Anbieter von Hilfen 

In Paragraph 2 vom Thüringer Gesetz zur Inklusion und Gleichstellung 

von Menschen mit Behinderungen wird geregelt:  

Wer bietet Hilfen an. 

 

Hier wollen wir: 

Es soll auch andere Anbieter von Hilfen geben.  

Die Hilfen sollen nicht nur vom Amt kommen. 

Wenn diese privaten Anbieter: 

- Die Regeln vom Amt beachten. 

- Vom Amt kontrolliert werden. 

- Geld vom Amt bekommen.  

 

2. Förder-Geld hängt vom Beachten von den Gesetzen ab 

In Paragraph 6 vom Thüringer Gesetz zur Inklusion und Gleichstellung 

von Menschen mit Behinderungen muss stehen: 

Wenn man Förder-Geld vom Land oder von der Gemeinde 

bekommt: 

Dann muss man die Regeln für Inklusion und Gleichberechtigung 

von Menschen mit Behinderungen umsetzen.  

Dann muss man sich für mehr Teilhabe und gleiche Rechte für 

Menschen mit Behinderungen. einsetzen  

  



Für die LIGA Selbstvertretung ist wichtig:  

Das Beachten von Regeln für Inklusion und Gleichberechtigung von 

Menschen mit Behinderungen muss eine Pflicht sein: 

Wenn man Förder-Geld möchte.  

Wenn man die Regeln nicht beachtet: 

Dann darf es kein Förder-Geld geben.  

 

Nur so kann man es zum Beispiel kontrollieren: 

Es wird wirklich mehr für die Barriere-Freiheit gemacht. 

 

3. Barriere-Freiheit 

Im neuen Gesetz gibt es gute Regeln für Barriere-Freiheit.  

ABER: 

Es reicht nicht.  

Weil es nur um Gebäude vom Land Thüringen geht. 

Und weil es um neue Gebäude geht. 

 

Es muss auch Pläne für Barriere-Freiheit geben: 

Wenn es Gebäude schon gibt und wenn diese Gebäude noch nicht 

barriere-frei sind. 

Und wenn diese Gebäude nicht dem Land Thüringen gehören.  

 

In diesen Plänen muss stehen: 

- So lange dürfen diese Gebäude noch benutzt werden.  

- Bis zu diesem Datum müssen diese Gebäude um-gebaut werden. 

Oder. 

Bis zu diesem Datum müssen diese Gebäude durch andere 

Gebäude ersetzt werden.  

Zum Beispiel: 

Ein Büro muss umziehen.  



Damit es einen Aufzug gibt.  

 

In Paragraph 15 vom Thüringer Gesetz zur Inklusion und Gleichstellung 

von Menschen mit Behinderungen stehen die Regeln:  

Diese Sachen muss es in Leichter Sprache geben. 

Zu diesem Thema hat die LIGA Selbstvertretung weitere Forderungen. 

Wir wollen: 

Diese Sachen soll es immer zum Lesen und zum Hören in  

Leichter Sprache geben: 

- Briefe vom Amt. 

- Regeln.  

- Verträge.  

- Formulare.  

 

Niemand soll beweisen müssen: 

Ich brauche Leichte Sprache.  

 

Leichte Sprache soll immer benutzt werden: 

Wenn es um Themen von Menschen mit Behinderungen geht.  

Zum Beispiel: 

- Schreiben vom Amt. 

- Beim Herausfinden:  

Welche Hilfen braucht eine Person.  

- In Arbeits-Gruppen.  

- Bei Beratungen. 

- Bei Fach-Tagen.  

- In Texten von Gesetzes-Entwürfen. 

Das bedeutet: 

Wenn Gesetze neu geschrieben werden.  



4. Recht auf gemeinsamen Unterricht 

Regeln zum gemeinsamen Unterricht stehen in Paragraph 12 vom 

Thüringer Gesetz zur Inklusion und Gleichstellung von Menschen mit 

Behinderungen. 

Für diese Regeln soll es Ausnahmen geben:  

Bis es überall eine gemeinsame Schule für alle gibt.  

 

Außerdem soll in dem Gesetz stehen:  

Es muss genug Geld für die Schulen geben: 

- Damit ein guter gemeinsamer Unterricht möglich ist.  

- Damit genügend gut ausgebildete Lehrer an den 

Schulen arbeiten können.  

- Damit alle Schulen barriere-frei sind.  

 

Wir schlagen vor: 

Es gibt einen Plan: 

Umsetzung Inklusive Schule. 

Darin steht: 

- So muss eine Schule für alle sein.  

- Das braucht man dafür.  

- Diese Hilfen sind wichtig.  

- Diese Infos sind wichtig.  

Diesen Plan schreiben: 

- Schulen. 

- LIGA Selbstvertretung. 

- Behinderten-Beiräte. 

- Andere Verbände von Menschen mit 

Behinderungen.  

 

 



Alle 5 Jahre wird geprüft:  

Welche Sachen aus dem Plan wurden gemacht.  

Die Ergebnisse von der Prüfung bekommt der  

Thüringer Land-Tag.  

 

Die Prüfung macht ein Institut für Menschen-Rechte.  

Es ist unabhängig.  

Das bedeutet: 

Es gehört zu keiner Partei.  

 

5. Landes-Beauftragter für Menschen mit Behinderungen 

Die LIGA Selbstvertretung und alle Mitglieder fordern: 

Der Landes-Behinderten-Beauftragte soll das bekommen:  

- Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. 

- Materialien für die Arbeit.  

- Geld.  

Damit er seine Arbeit gut machen kann.  

 

Der Landes-Behinderten-Beauftragte hat viele Aufgaben: 

- Mitwirkung bei Ämtern. 

- Prüfung von Regeln und Plänen.  

- Beratung von Ämtern und Menschen.  

 

Das sind wichtige und viele Aufgaben.  

Deshalb soll diese Arbeit gut bezahlt werden.  

Der Lohn für diese Arbeit steht in Paragraph 20, Absatz 1 vom 

Thüringer Gesetz zur Inklusion und Gleichstellung von Menschen mit 

Behinderungen. 

Das ist zu wenig.  

Der Lohn soll geprüft werden.  



 

Wir sagen hier noch einmal: 

Wir helfen dem Landes-Behinderten-Beauftragten.  

Wir finden ihn wichtig.  

Wir helfen ihm bei seiner Arbeit. 

Und wir helfen ihm: 

Damit er mehr Geld für diese Arbeit bekommt.  

 

6. Inklusion bei Ausbildung und Weiterbildung 

Die Regeln dazu stehen in Paragraph 9 und 11 vom Thüringer Gesetz 

zur Inklusion und Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen. 

Die LIGA Selbstvertretung findet diese Sachen wichtig: 

Der Landes-Behinderten-Beauftragte muss mit-reden: 

- Bei Regeln vom Amt.  

- Bei rechtlichen Fragen.  

- In der Politik.  

 

Dabei müssen aber auch mit-machen: 

- Beiräte von Menschen mit Behinderungen.  

- Verbände von Menschen mit Behinderungen.  

- LIGA Selbstvertretung Thüringen.  

 

Wenn es um Teilhabe und Mit-Bestimmung von  

Menschen mit Behinderungen geht: 

Dann sind Menschen mit Behinderungen wichtige Experten und 

Expertinnen.  

Deshalb müssen sie zu diesen Themen mit-reden.  

 

 

  



7. Landes-Beirat für Menschen mit Behinderungen. 

Die Regeln zum Landes-Beirat für Menschen mit Behinderungen stehen 

in Paragraph 22 vom Thüringer Gesetz zur Inklusion und Gleichstellung 

von Menschen mit Behinderungen. 

Diese Sachen müssen noch dazu-geschrieben werden:  

Im Landes-Beirat sollen Vertreter und Vertreterinnen von 

der Wissenschaft dabei-sein. 

Das sind Forscher und Forscherinnen und Leute von der 

Uni.  

Diese Gruppen soll mit-machen und abstimmen können:  

- Verschiedene Selbst-Hilfe-Gruppen. 

- Verschiedene Selbst-Vertreter-Gruppen.  

 

Es muss darüber nachgedacht werden: 

Gibt es gute Ergebnisse: 

Wenn über 10 Mitglieder im Landes-Beirat arbeiten.  

 

8. Förderung von der politischen Mit-Bestimmung 

Im neuen Thüringer Gesetz zur Inklusion und Gleichstellung von 

Menschen mit Behinderungen muss stehen: 

Die politische Mit-Bestimmung durch Selbst-Vertretung wird gefördert. 

Förder-Geld gibt es für: 

- Einrichtungen 

- Projekte.  

Das bedeutet: 

Für eine bestimmte Zeit wird etwas zu einem bestimmten Thema 

gemacht.  

 

Selbst-Vertreter müssen ihre Arbeit gut machen.  

Deshalb brauchen Sie Geld für Schulungen.  



Dieses Geld soll vom Land Thüringen kommen.  

Dafür soll es eine Regel im Landes-Recht geben.  

Diese Regel kann so ähnlich sein wie der Paragraph 19 vom  

Bundes-Behinderten-Gleichstellungs-Gesetz.  

Darin steht:  

Politische Mit-Bestimmung wird gefördert.  


